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Unverbindliche Angebots- und Beitragsübersicht

Die Verträge im Allianz Privatschutz sind rechtlich selbstständige und voneinander unabhängig geführte Verträge.
Entsprechend Ihrer getroffenen Auswahl schlagen wir Ihnen unverbindlich Folgendes vor:

Produkt Laufzeit Beitrag

Privat-Haftpflichtversicherung Komfort 10/2019
Personenkreis: Single

3 Jahre 97,10 EUR

Hausratversicherung Komfort 10/2019
Ort: Am Eichenquast 44, 12353 Berlin

3 Jahre 171,58 EUR

Gesamtbeitrag inkl. derzeit gültiger Versicherungsteuer 268,68 EUR
jährlich

 

Besondere Hinweise

Der ausgewiesene Gesamtbeitrag enthält einen Kombinationsnachlass. Der gewährte Kombinationsnachlass ist
abhängig von der Art und Anzahl der bestehenden Verträge. Wenn sich die Art oder Anzahl der bestehenden Verträge
während der Vertragsdauer ändert, so passen wir gleichzeitig den Beitrag entsprechend an.

Bitte beachten Sie: Der Versicherungsvorschlag basiert auf den uns bisher zur Verfügung gestellten Angaben. Er ist
14 Tage gültig, nach Ablauf kann sich der Preis ändern. Besteht bereits ein Vorvertrag bei der Allianz, gilt diese Zusage
nicht. Auch bei nachträglichen Änderungen (z. B. Wohnfläche, Tierrasse, Familienstand, Selbstbeteiligung, Tieralter
bzw. Tier-Geburtstag innerhalb der 14 Tage, etc.) kann es nach Angebotserstellung zu Preisänderungen kommen.

Der Versicherungsvorschlag ist unverbindlich.

Dem Vorschlag liegen die folgenden Vertragsgrundlagen zugrunde:

• Versicherungsbedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung Komfort 10/2019
• Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung Komfort 10/2019

Die Verarbeitung Ihrer in diesem Angebot enthaltenen Daten erfolgt durch die Allianz Versicherungs-AG zum Zwecke
vorvertraglicher Maßnahmen. Einzelheiten zur Datenverarbeitung können Sie einsehen unter:
https://www.allianz.de/datenschutz/allianz-versicherungs-ag/antragsteller-versicherungsnehmer-unfall-haft-kfz-recht-
sach/
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Privat-Haftpflichtversicherung Komfort 10/2019
Versicherungsvorschlag vom 16.06.2025

 97,10 EUR /jährlich
 

 Gesamtbeitrag (inkl. derzeit gültiger Versicherungsteuer)  
       

 

       
 Person:

Detlef Kratz
Am Eichenquast 44
12353 Berlin
Geb. am 14.05.1946

Personenkreis:
Single

Zusatzbausteine:
Kein Baustein

Tarif:
Komfort 10/2019

Selbstbeteiligung:
Keine Selbstbeteiligung

Laufzeit:
3 Jahre

       

Leistungen (Auszug)

Deckungskonzept: Komfort 10/2019

Abgesichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Privatperson.

Unsere Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt 75 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Versicherungssumme.

• Schutz vor den finanziellen Folgen von Personen-, Sach- und Vermögensschäden
• Schutz bei Mietsachschäden
• Schutz beim Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Fahrzeuge, z. B. Fahrräder oder Pedelecs
• Abwehr nicht berechtigter Forderungen - auch vor Gericht
• Privater und beruflicher Schlüsselverlust Inklusive
• Schäden an geliehenen Gegenständen 75.000 EUR
• Erstattung zum Neuwert 7.500 EUR
• Mallorca-Deckung Inklusive
• Schadensdeckung bei zahlungsunfähigen Dritten Inklusive
• Schäden durch nicht deliktfähige Personen Inklusive
• Drohnen und Flugmodelle 7,5 Mio. EUR
• Nebenberufliche Tätigkeiten Inklusive

Erläuterungen zu den Leistungen

Bitte beachten Sie: Bei den Erläuterungen handelt es sich um einen beispielhaften Auszug aus dem Leistungsumfang
des vorgeschlagenen Tarifs. Zusätzlich sind die Höchstersatzleistungen zu berücksichtigen.

Den konkreten Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen und dem
Versicherungsschein.

Schutz vor den finanziellen Fol-
gen von Personen-, Sach- und
Vermögensschäden:

Personenschäden sind z. B. die Behandlungskosten eines Geschädigten bzw.
einer Geschädigten nach einer Verletzung. Sachschäden sind beschädigte Ge-
genstände. Und unter Vermögensschäden versteht man bspw. den Verdienst-
ausfall einer geschädigten Person.

Schutz bei Mietsachschäden: Zu den Mietsachschäden zählt z. B. ein Sprung im Waschbecken in der Miet-
wohnung, verursacht durch Herunterfallen einer Parfumflasche.

Schutz beim Gebrauch nicht
versicherungspflichtiger
Fahrzeuge:

Nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die nicht der
Zulassungs- und Kennzeichnungspflicht unterliegen.

Abwehr nicht berechtigter
Forderungen:

Umfasst ist die Abwehr unberechtigter Ansprüche von Dritten, z. B. wenn keine
gesetzliche Haftung besteht.
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Versicherungssumme: Die Versicherungssumme gibt die maximale Entschädigung im Schadensfall an.
Einige Leistungen haben abweichende Wertobergrenzen, diese sind unter
anderem in der Leistungsübersicht und auch in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen beschrieben.

Privater und beruflicher
Schlüsselverlust:

Dazu zählen alle entstehenden Kosten bei Verlust von fremden Schlüsseln, z. B.
der Austausch von Schlössern. Dies gilt für private und berufliche Schlüssel,
z. B. zur Mietwohnung oder den Geschäftsräumen des Arbeitgebers.

Schäden an geliehenen Gegen-
ständen:

Abgesichert sind Schäden an geliehenen Gegenständen, z. B. ein Schaden am
Fahrrad des Nachbarn, das für eine Radtour ausgeliehen wurde.

Erstattung zum Neuwert: Abgesichert ist statt des gesetzlich vorgesehenen Zeitwertes der Neuwert des
beschädigten Gegenstandes. In der Komfort-Linie darf der beschädigte Gegen-
stand dabei nicht älter als ein Jahr sein. In der Premium-Linie ersetzen wir bis zu
zwei Jahre alte Gegenstände zum Neuwert.

Mallorca-Deckung: Die Mallorca-Deckung bietet Schutz, falls die Haftpflicht-Deckungssummen bei
der Anmietung eines Fahrzeuges im Ausland zu niedrig sind. Die bestehenden
ausländischen Deckungssummen werden hierbei auf die in Deutschland
gesetzlich festgelegten Mindestversicherungssummen erhöht.

Schadensdeckung bei
zahlungsunfähigen Dritten:

Entsteht dem Versicherungsnehmer bzw. der Versicherungsnehmerin ein Scha-
den durch einen zahlungsunfähigen Dritten, sind diese Forderungsausfälle vom
Versicherungsschutz umfasst.

Schäden durch nicht
deliktfähige Personen:

Nicht deliktfähige Personen haften nach dem Gesetz nicht für die von ihnen
verursachten Schäden.
Hierzu zählen z. B. Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben
oder Erwachsene, die in ihrem Bewusstsein eingeschränkt sind.
Sie sind in solchen Fällen dennoch abgesichert.

Drohnen und Flugmodelle: Umfasst sind Schäden, die durch den Gebrauch eines privat genutzten Flugmo-
dells mit und ohne Motor entstehen. Das Startgewicht darf hierbei bis zu 5 Kilo-
gramm betragen.

Nebenberufliche Tätigkeiten: Umfasst sind Schäden aus selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu
einem Jahresumsatz von 12.000 EUR.
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Hausratversicherung Komfort 10/2019
Versicherungsvorschlag vom 16.06.2025

 171,58 EUR /jährlich
 

 Gesamtbeitrag (inkl. derzeit gültiger Versicherungsteuer)  
       

 

       
 Haushalt:

Am Eichenquast 44
12353 Berlin

Wohnfläche: 32 qm

Der Haushalt wird
alleine bewohnt.

Risikobeschreibung:
Mehrfamilienhaus
Obergeschoss /
Dachgeschoss
ständig bewohnt

Versicherungssummen
und Zusatzbausteine:
Versicherungssumme:
20.800 EUR
Wertsachensumme:
8.320 EUR

Glasschutz Hausrat
Notfallservice Zuhause

Tarif:
Komfort 10/2019

Selbstbeteiligung:
keine Selbstbeteiligung

Laufzeit:
3 Jahre

       

Leistungen (Auszug)

Deckungskonzept: Komfort 10/2019

Versicherungssumme: 20.800 EUR

Auf die Anrechnung einer Unterversicherung im Schadenfall wird verzichtet.

Wertsachen
Versichert sind Wertsachen in Höhe von 8.320 EUR.
Für Wertsachen außerhalb von Behältnissen gelten zusätzliche Entschädigungsgrenzen.

• Versichert ist der gesamte Hausrat in der versicherten Wohnung, in Gemeinschaftsräumen und in Garagen.
• Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion
• Schäden durch Sturm/Hagel oder Austritt von Leitungswasser
• Schäden durch Einbruchdiebstahl sowie Raub und Vandalismus nach einem Einbruch
• Beschädigungen aller Art Zuhause 5.000 EUR
• Diebstahl Zuhause (Trickdiebstahl) 5.000 EUR
• Grobe Fahrlässigkeit 20.800 EUR
• Erweiterte Deckung im Garten 5.000 EUR
• Erweiterte Deckung für Gartenlauben und Kleingärten 5.000 EUR
• Unbegrenzte Vorsorge (z. B. Neuanschaffungen) Unbegrenzt
• Internetschutz Inklusive
• Bargeld 2.000 EUR
• Wertsachen im Bankschließfach 20.000 EUR
• Außenversicherung für 6 Monate 8.320 EUR
• Diebstahl von Hausrat am Arbeitsplatz 5.000 EUR
• Diebstahl von elektrischen oder elektronischen Geräten aus Kfz

durch Aufbrechen
2.500 EUR

• Diebstahl von Wertsachen aus Kfz durch Aufbrechen 1.000 EUR
• Diebstahl von Hausrat aus Kfz durch Manipulation des Funksignals 500 EUR
• Mehrkosten für nachhaltige Schadenbehebung 10 % der Entschädigung, max. 5000 EUR
• Zusätzlich versicherte Kosten 5.000 EUR

Folgende Zusatzbausteine sind gewünscht oder im ausgewählten Tarif inkludiert:

Glasschutz Hausrat:  Sichert die Innenverglasung, wie z. B. Glasscheiben von Schränken, Türen,
Tischen oder Glas-/Kunststoffscheiben von Duschkabinen, bei Bruchschäden ab.

Notfallservice Zuhause: Sichert Notfälle zu Hause ab, z. B. Schlüsseldienst, Rohrreinigung oder den
Elektro-Installateur-Service. Dieser Zusatzbaustein hat keine Selbstbeteiligung.
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Dieses Angebot umfasst nicht den Zusatzbaustein Extremwetterschutz. Der Abschluss einer Elementarversicherung
wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und von Verbraucherschützern ausdrücklich
empfohlen.

Erläuterungen zu den Leistungen

Bitte beachten Sie: Bei den Erläuterungen handelt es sich um einen beispielhaften Auszug aus dem Leistungsumfang
des vorgeschlagenen Tarifs. Zusätzlich sind die Versicherungssummen zu berücksichtigen.

Den konkreten Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen und dem
Versicherungsschein.

Abgesicherte Sachen: Abgesichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören u. a.:

• Einrichtungsgegenstände, z. B. Möbel, Teppiche, Vorhänge, Lampen sowie
Einbaumöbel

• Gebrauchsgeräte, z. B. Haushaltsgeräte, Laptops, Fotoapparate, Unterhal-
tungselektronik, Musikinstrumente

• Sonstige Gegenstände, z. B. Wäsche, Kleidung, Medien, Dekorationsobjekte
• Verbrauchsgegenstände, z. B. Nahrungs- und Genussmittel, Heizöl

Zur versicherten Wohnung gehören zusätzlich:

• Keller- und Speicherabteile, Gemeinschäftsräume (z. B. Fahrradkeller,
Waschkeller)

• Loggien, Balkone, überdachte Terrassen
• Räume in Nebengebäuden auf demselben Grundstück der versicherten

Wohnung
• Garagen, auch wenn sie nicht auf demselben Grundstück liegen

Gefahren: Zur Gefahr Feuer gehören z. B. die folgenden Schäden: Brand, Blitzschlag,
Explosion, Verpuffung, Seng- und Schmorschäden sowie Kurzschluss und Über-
spannung bei Gewitter.

Zur Gefahr Leitungswasser gehören Schäden, die durch bestimmungswidrig
austretendes Wasser (z. B. durch Undichtwerden der Leitungsrohre, Wasseraus-
tritt aus Aquarien/Wasserbetten) entstehen. Dazu gehören auch Bruch- und
Frostschäden an Rohren der Wasserversorgung und an sonstigen Leitungswas-
ser führenden Einrichtungen innerhalb des Gebäudes.

Zur Gefahr Sturm/Hagel gehören Schäden, die durch die unmittelbare Einwir-
kung von Sturm (ab Windstärke 7) oder Hagel entstehen oder die Folge eines
Sturm- oder Hagelschadens sind.

Zur Gefahr Einbruchdiebstahl/Raub gehören Schäden, die durch einen Ein-
bruchdiebstahl in die versicherte Wohnung, durch Raub (Gefahr für Leib und
Leben) und Vandalismus nach einem Einbruchdiebstahl entstehen.

Versicherungssumme: Wir empfehlen mindestens 650 EUR Versicherungssumme pro m² (in der Linie
Premium 1.300 EUR/m²), um den Hausrat ausreichend zu schützen.
Wenn Sie eine niedrigere Summe wählen, besteht kein Unterversicherungs-
verzicht. Das bedeutet, dass wir im Schadenfall auf Unterversicherung prüfen
können.
Liegt eine Unterversicherung vor, wird der Schaden nicht mehr ohne Abzug und
damit in der Regel nicht zum Neuwert ersetzt.
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Wertsachen: Zu Wertsachen gehören:

• Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge
• Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere
• Schmucksachen, Armband- und Taschenuhren, Edelsteine, Perlen
• Alle Sachen aus Gold oder Platinmetallen
• Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und

Plastiken)
• Alle Sachen aus Silber
• Sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), mit Ausnahme

von Möbeln

Wichtiger Hinweis: Für bestimmte Wertsachen (Bargeld, Urkunden
einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere; Schmucksachen, Arm-
band- und Taschenuhren, Edelsteine, Perlen; alle Sachen aus Gold oder Pla-
tinmetallen) gelten besondere Entschädigungsgrenzen, wenn diese außerhalb
eines Tresors aufbewahrt werden.

Beschädigungen aller Art
Zuhause:

Abgesichert sind Beschädigungen aller Art, z. B. wenn durch einen Windstoß
eine am Fenster stehende Vase umgestoßen wird und zerbricht.

Hinweis:

• Bei Beschädigungen durch Personen gilt eine Selbstbeteiligung von 150 EUR.
• Bei Beschädigungen von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir

berechtigt Naturalersatz zu leisten. Das heißt wir beauftragen einen Dienstleis-
ter mit der Reparatur oder dem Austausch mit einem Gerät gleicher Art und
Güte.

• Es gelten besondere Ausschlüsse (z. B. Verschleiß, Schädlingsbefall).
• Nicht umfasst sind z. B. Sehhilfen.
• Fahrräder und Verglasungen müssen gesondert abgesichert werden.

Diebstahl Zuhause
(Trickdiebstahl):

Abgesichert ist der einfache Diebstahl von versicherten Sachen in der Wohnung.
Es muss kein Einbruch vorliegen.

Hinweis:

• Für Wertsachen gelten besondere Entschädigungsgrenzen.
• Bei Beschädigungen von elektrischen und elektronischen Geräten sind wir

berechtigt Naturalersatz zu leisten. Das heißt wir beauftragen einen Dienstleis-
ter mit der Reparatur oder dem Austausch mit einem Gerät gleicher Art und
Güte.

Grobe Fahrlässigkeit: Umfasst sind Schäden, die durch grob fahrlässige Handlungen entstehen, z. B.
durch unbeaufsichtigt brennende Kerzen oder Wasserschäden von Waschma-
schinen, die in Abwesenheit der Bewohner:innen betrieben werden.

Hinweis:

• Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Schäden nach Verletzung von
Obliegenheiten (z. B. bei Nichteinschalten vereinbarter
Einbruchmeldeanlagen) und Gefahrerhöhungen (z. B. vereinbarte
Sicherungen werden beseitigt, Wohnung ist länger als 6 Monate unbewohnt).

Erweiterte Deckung im Garten: Die erweiterte Deckung im Garten sichert bestimmten Hausrat auch im Garten
gegen die Grundgefahren und zusätzlich gegen einfachen Diebstahl ab.
 

Im Garten abgesicherte Sachen:

• Gartenmöbel, Gartengeräte
• Dauerhaft im Garten genutzte Sachen (z. B. Wäschespinnen, Grillgeräte)
• Antennenanlagen und Markisen, sowie Wallboxen zum Aufladen von Elektro-

und Hybridfahrzeugen, die ausschließlich der versicherten Wohnung dienen
• Sonstiger Hausrat, der sich üblicherweise im Garten befindet (z. B. Spiel- und

Sportgeräte), sowie mobile Photovoltaikanlagen

Ihr Garteninventar ist, sofern vereinbart, auch gegen die Gefahren des Extrem-
wetterschutzes abgesichert.

Hinweis: Fahrräder müssen grundsätzlich gesondert abgesichert werden.
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Erweiterte Deckung für Garten-
lauben und Kleingärten:

Versichert ist Hausrat in Gartenlauben und Garteninventar in Kleingärten gegen
die Grundgefahren wie z. B. Einbruch und Sturm/Hagel. Versichert ist auch ein-
facher Diebstahl des Garteninventars. Sofern vereinbart auch gegen die Gefah-
ren des Extremwetterschutzes. Bei Premium besteht eine Allgefahrendeckung.

Unbegrenzte Vorsorge (z. B.
Neuanschaffungen):

Erhöht sich der Wert des Hausrats, z. B. durch Neuanschaffungen, Erbschaft
oder Zuzug weiterer Personen, ist dieser in unbegrenzter Höhe bis zum Ende
der laufenden Versicherungsperiode, jedoch mindestens für 6 Monate abgesi-
chert. Danach muss die Versicherungssumme entsprechend angepasst werden.
Voraussetzung ist bestehender Unterversicherungsverzicht (650 EUR pro m² für
die Linie Komfort; 1.300 EUR pro m² für die Linie Premium).

Internetschutz: Abgesichert sind:

Schäden bei Zahlungsverkehr im Internet, durch:
• Phishing oder Pharming
• Sonstiges Ausspähen von Zugangsdaten (Trojaner oder Keylogger)
• Fehlerhafte Eingabe von Zahlungsdaten bei Online Banking
• Entwendung von Zugangsdaten zu Online Banking im Rahmen eines Woh-

nungseinbruchs

Schäden bei Käufen im Internet, durch:
• Nichtlieferung der Ware
• Lieferung einer mangelhaften Ware
• Verlorengehen oder Beschädigung der Ware bei der Rücksendung
• Verweigerung der Kaufpreisrückerstattung bei berechtigter Rücksendung

Abgesichert ist der entstandene Vermögensschaden bis maximal 10.000 EUR je
Versicherungsfall.

Datenrettung:
• Wiederherstellung von beschädigten digital gespeicherten Daten auf einem

PC, Notebook, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon.

Abgesichert ist der entstandene Vermögensschaden bis maximal 1.000 EUR je
Versicherungsfall.

Wertsachen im Bankschließ-
fach:

Abgesichert sind Wertsachen, die in einem Bankschließfach bei einer Bank in
Deutschland gelagert werden.

Außenversicherung für
6 Monate:

Abgesichert sind auch Gegenstände, die sich für den Zeitraum von bis zu
6 Monaten nicht in der versicherten Wohnung befinden (z. B. Gepäck im Hotel-
zimmer).

Sportsachen dauerhaft
außerhalb der Wohnung:

Abgesichert sind Sportsachen, die sich dauerhaft außerhalb der versicherten
Wohnung befinden. Voraussetzung ist, dass sich die Sachen in einem verschlos-
senen Raum (z. B. Bootshaus) oder verschlossenen Behältnis (z. B. Spind)
befinden.

Beruflich / gewerblich genutzte
Sachen:

Abgesichert sind beruflich und gewerblich genutzte Sachen innerhalb der versi-
cherten Wohnung, wie z. B.

• Arbeitsgeräte wie Computer, Werkzeuge oder Maschinen
• Beruflich oder gewerblich genutzte Einrichtungsgegenstände wie Schreib-

tische oder Aktenschränke
• Handelswaren bis 5.000 EUR (nicht in der Produktlinie Basis)

Es besteht kein Versicherungsschutz in Räumen von Nebengebäuden.

Diebstahl aus Schiffskabinen
und Schlafwagenabteilen:

Abgesichert ist der Diebstahl versicherter Sachen durch Aufbrechen verschlos-
sener Schiffskabinen und Schlafwagenabteile.

Diebstahl aus Krankenzimmern: Abgesichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus Krankenzimmern (auch
Reha, Sanatorium, Kur).
Hinweis: Für elektrische und elektronische Geräte sowie für Wertsachen gelten
gesonderte Entschädigungsgrenzen.

Diebstahl von Krankenfahr-
stühlen und Kinderwägen:

Abgesichert ist der Diebstahl von Krankenfahrstühlen, Kinderwägen inkl.
Zubehör und Gehhilfen (z. B. Rollatoren).

Diebstahl von Hausrat am
Arbeitsplatz:

Abgesichert ist persönlich genutzter Hausrat, der sich dauerhaft am Arbeitsplatz
befindet.

Hinweis: Wertsachen sind am Arbeitsplatz nicht abgesichert.
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Diebstahl von Hausrat aus Kfz
durch Aufbrechen:

Abgesichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus einem verschlossenen
Kraftfahrzeug.

Hinweis: Für Wertsachen sowie elektrische und elektronische Geräte gelten ge-
sonderte Entschädigungsgrenzen.

Diebstahl von Hausrat aus Kfz
durch Manipulation des
Funksignals:

Abgesichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus einem Kraftfahrzeug nach

• Jamming (ein Sender blockiert die Funkfernbedienung des Schlüssels, sodass
das Fahrzeug nicht abgeschlossen werden kann) oder

• Relay Attack (das Abfangen von Funksignalen des Autoschlüssels, um mittels
der ausgespähten Schlüsseldaten das verschlossene Auto später zu öffnen).

Hinweis: Es gelten gesonderte Entschädigungsgrenzen.

Ihre Hausratversicherung übernimmt für Sie auch die folgenden Kosten, wenn diese nach einem Versiche-
rungsfall erforderlich sind und tatsächlich anfallen:

Hotel- und
Übernachtungskosten:

Kosten für Übernachtungen im Hotel, wenn die versicherte Wohnung nach
einem Versicherungsfall unbewohnbar ist oder eine Beschränkung auf einen
bewohnbaren Teil nicht zugemutet werden kann (max. 24 Monate).

Das gilt auch, wenn nur ein Gebäudeschaden und kein Schaden am Hausrat
vorliegt.

Die Kosten für Hotelübernachtungen müssen angemessen sein und den aktuel-
len Lebensumständen entsprechen. Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon) wer-
den nicht erstattet.

Rückreisemehrkosten aus dem
Urlaub/Dienstreise:

Fahrtmehrkosten für ein angemessenes Reisemittel zurück zum Schadenort,
wenn der Schaden voraussichtlich mehr als 1.000 EUR beträgt und die Anwe-
senheit am Schadenort notwendig ist. Ggf. wird auch die Reise zurück an den
Urlaubsort erstattet.

Versicherte Kosten für Aufräu-
mung, Entsorgung, Schutz etc.:

• Aufräumungs- und Entsorgungskosten
• Bewegungs- und Schutzkosten, inkl. provisorische Reparaturen
• Schadenermittlungs- und Schadenfeststellungskosten
• Reparaturkosten von Gebäudeschäden durch Einbruch, Raub oder Vandalis-

mus
• Reparatur von Schäden durch Leitungswasser
• Bewachung des Versicherungsortes, wenn Schließvorrichtungen oder

sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten (max. 14 Tage)
• Transport von Sachen an einen anderen Ort, sowie deren Einlagerung bis

max. 24 Monate, wenn die versicherte Wohnung unbenutzbar ist oder eine
Lagerung im benutzbaren Teil der Wohnung nicht zumutbar ist.

Umzugskosten nach einem
Versicherungsfall:

Kosten für einen Umzug, wenn die versicherte Wohnung durch einen Versiche-
rungsfall dauerhaft unbewohnbar wurde und deshalb ein Umzug notwendig wird.

Mehrkosten für nachhaltige
Schadenbehebung:

Dies sind tatsächliche Mehrkosten für

• Reparaturmaßnahmen, die ressourcenschonender sind als Neuanschaffungen
(Reparatur statt Neukauf)

• Ersatz von versichertem Hausrat durch aus nachhaltigen Materialien angefer-
tigte oder nachhaltig produzierte Sachen

• Wiederbeschaffung von Kühlschränken, Gefrierschränken, Geschirrspülern,
Waschmaschinen, Trocknern und ähnlichen Elektrogeräten in der zu diesem
Zeitpunkt verfügbaren höchsten Effizienzklasse.

Bis 10 % der Entschädigung maximal 5.000 Euro.

Zusätzlich versicherte Kosten: • Kosten für Hilfeleistungen im Haushalt
• Telefonmissbrauch nach einem Einbruch
• Mehrkosten durch Verlust von Wasser
• Mehrkosten nach einem Fehlalarm durch Rauch-, Gasmelder, Einbruchmelde-

anlagen
• Kredit- und EC-Kartenmissbrauch nach Einbruchdiebstahl/Raub
• Schlossänderungskosten nach Versicherungsfall und einfachem Diebstahl für

Türen der versicherten Wohnung, Wertschutzschränke (Tresore) und Türen
von Gemeinschaftsräumen auf dem Grundstück der versicherten Wohnung.
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Zusatzbaustein Glasschutz
Hausrat:

Dieser Zusatzbaustein sichert Sie ab, wenn z. B. folgende Sachen durch Bruch
(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden:

• Glasscheiben und Glasplatten innerhalb der versicherten Wohnung, z. B. von
Bildern, Türen, Schränken, Spiegeln, Tischen und Vitrinen

• Glasscheiben und Sichtfenster (z. B. von Backöfen)
• Glasscheiben von Aquarien und Terrarien
• Glas-/Kunststoffscheiben von Duschkabinen (inklusive Zierleisten)
• Glaskeramik- und Induktions-Kochflächen (inklusive elektrischer und mechani-

scher Teile)
• Möbel und Waschtische aus Glas, Plexiglas oder Acryl

Zusatzbaustein Notfallservice
Zuhause:

Zusatzbaustein Notfallservice Zuhause:

• Schlüsseldienst: Öffnen der Wohnungstür und/oder Haustür durch eine
Fachfirma.

• Rohrreinigungs-Service: Beauftragung einer Rohrreinigungsfirma, sofern
deren Einsatz wegen verstopfter Abflussrohre erforderlich ist.

• Sanitär-Installateur-Service: Einsatz eines Sanitär-Installateurbetriebes, wenn
das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann oder die Kalt-
oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist.

• Elektro-Installateur-Service: Einsatz eines Elektro-Installateurbetriebes bei
Defekten an Leitungen und Zubehör der Stromversorgung des
Versicherungsortes.

• Schädlingsbekämpfung: Bekämpfung von tierischen Schädlingen am Versi-
cherungsort.

• Entfernung von Wespennestern: Fachgerechte Entfernung oder Umsiedlung
von Wespen- oder Hornissennestern, die sich im oder außen am Versiche-
rungsort befinden.

• Haushalts-Großgeräte (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrier-
schrank): Fehlerdiagnose, Arbeitskosten für die Reparatur und Kleinteile bis zu
25 EUR.

Beinhaltet sind die hierfür entstehenden Kosten jeweils bis zu maximal 500 EUR
je Versicherungsfall.
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